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A. Prüfungsauftrag 

Die Geschäftsführung der CLAAS E-Systems GmbH, Dissen am Teutoburger Wald, (im 
Folgenden kurz: „Gesellschaft“ oder „CES“) hat uns aufgrund des Beschlusses der 
Gesellschafterversammlung vom 14. Dezember 2020 mit der Prüfung des Jahres-
abschlusses zum 30. September 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden 
Buchführung beauftragt. 

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere als Anlage beige-
fügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017. Wir verweisen ergänzend auf die dort in 
Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber 
Dritten sowie die weiteren Bestimmungen der beigefügten Anlage „Auftragsbedin-
gungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt“. 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft. 
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Zu dem Jahresabschluss haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die CLAAS E-Systems GmbH  

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der CLAAS E-Systems GmbH, Dissen am Teutoburger 
Wald – bestehend aus der Bilanz zum 30. September 2021 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 
2021 – geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den für 
Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungs- und Ausweisvorschriften der §§ 264 bis 
277 HGB. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt 

Unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB wurde 
kein Anhang und kein Lagebericht aufgestellt. Im Zeitpunkt der Beendigung unserer 
Abschlussprüfung konnte nicht abschließend beurteilt werden, ob die Befreiungs-
vorschrift des § 264 Abs. 3 HGB zu Recht in Anspruch genommen worden ist, weil die 
Voraussetzungen nach § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 HGB erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfüllt werden. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss ist diesbezüglich 
nicht modifiziert.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Beirats für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften sowie den für Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungs- und Ausweis-
vorschriften der §§ 264 bis 277 HGB in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Der Beirat ist verantwortlich für die Überwachung der Geschäftsführung. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser 
Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können; 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben; 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben; 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
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Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.“ 
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C. Prüfungsdurchführung 

I. Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung 
und den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - 
auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft. Als kleine 
Gesellschaft ist die Gesellschaft zur Aufstellung eines Lageberichts nicht verpflichtet. 
Falls die Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB erfüllt werden, ist die Gesellschaft 
zur Aufstellung eines Anhangs nicht verpflichtet.  

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahres-
abschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a HGB unter 
zusätzlicher Beachtung der für Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungs- und 
Ausweisvorschriften der §§ 264 bis 277 HGB sowie die Sondervorschriften des GmbH-
Gesetzes. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag 
ergeben sich nicht.  

 

II. Art und Umfang der Prüfung 

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unter-
nehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zuge-
sichert werden kann. 

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbei-
tung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen 
und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäfts-
risiken. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und 
dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durch-
führen, die in den relevanten Elementen des Jahresabschlusses und ggf. Lageberichts 
enthaltenen Fehlerrisiken zu identifizieren sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu 
können.  
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Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshand-
lungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der 
Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahres-
abschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir 
die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie 
den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei 
haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und 
daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen. 

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst: 

• Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung; 

• Bewertung des Anlagevermögens; 

• Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen. 

Weiterhin haben wir u. a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen: 

• Bankbestätigungen haben wir von Kreditinstituten eingeholt.  

• Die Arbeit eines vom Unternehmen eingesetzten Versicherungsmathematikers 
wurde für unsere Prüfung der Bilanzierung der Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen als Prüfungsnachweis genutzt. Wir haben, soweit 
notwendig, unter Berücksichtigung der Bedeutung der Tätigkeit des Sachver-
ständigen für die Ziele unserer Abschlussprüfung die Kompetenz, die Fähigkeiten 
und die Objektivität des Sachverständigen beurteilt, ein Verständnis von der 
Tätigkeit des Sachverständigen gewonnen und die Eignung der Tätigkeit des 
Sachverständigen als Prüfungsnachweis für die relevante Aussage beurteilt. 

• Außerdem haben wir die Veränderungen der Posten des Jahresabschlusses 
mithilfe analytischer Verfahren auf ihre Plausibilität untersucht. 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erbracht worden. Die gesetz-
lichen Vertreter haben uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise 
sowie der Buchführung und des Jahresabschlusses schriftlich bestätigt. 
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III. Unabhängigkeit 

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unab-
hängigkeit beachtet.  



  

21-005818 9 

D. Feststellungen zur Rechnungslegung 

Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften 
Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung 
in Buchführung und Jahresabschluss geführt. 

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf  

• die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung 
aus der Buchführung, 

• die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften, 

• die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller 
größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen 
Regelungen und 

• die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den 
Inhalt der Rechnungslegung betreffen, 

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Gesellschaft hat von den Erleichterungen des § 264 Abs. 3 HGB insoweit Gebrauch 
gemacht, als auf die Erstellung eines Anhangs sowie eines Lageberichts verzichtet 
wurde. 
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E. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 der CLAAS 
E-Systems GmbH, Dissen am Teutoburger Wald, erstatten wir in Übereinstimmung mit 
§ 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von 
Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf 
(IDW PS 450 n. F.). 

Hannover, 24. November 2021 

Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
Dr. Janze Heinrichson 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 



Anlage 1
CLAAS E-Systems GmbH, Dissen am Teutoburger Wald

Bilanz zum 30. September 2021

Aktiva 30.09.2021 Vorjahr Passiva 30.09.2021 Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 32.500,00 32.500,00

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. Kapitalrücklage 26.127.316,05 26.127.316,05
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 814.188,27 559.882,87 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 593.871,14 593.871,14

814.188,27 559.882,87 26.753.687,19 26.753.687,19
II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten B. Rückstellungen
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 15.816.135,66 16.345.338,31

2. Technische Anlagen und Maschinen 838.840,91 292.334,53 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 576.684,00 531.704,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 983.775,94 977.162,79 2. Steuerrückstellungen 29.229,28 29.028,64
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 308.673,11 731.903,04 3. Sonstige Rückstellungen 9.558.519,09 7.237.926,19

17.947.425,62 18.346.738,67 10.164.432,37 7.798.658,83

18.761.613,89 18.906.621,54 C. Verbindlichkeiten
B. Umlaufvermögen

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.239.541,49 2.064.799,30
I. Vorräte davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 3.239.541,49 (Vorjahr: EUR 2.064.799,30 )
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.715.904,69 17.388.169,76 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.632.196,39 18.566.578,77
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 190.866,23 573.897,18 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
3. Erhaltene Anzahlungen -11.388,59 0,00 EUR 6.632.196,39 (Vorjahr: EUR 18.566.578,77 )

davon gegen Gesellschafter
4.895.382,33 17.962.066,94 EUR 1.999.606,17 (Vorjahr: EUR 0,00 )

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3. Sonstige Verbindlichkeiten 502.325,86 427.467,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 558.520,00 439.541,82 EUR 502.325,86 (Vorjahr: EUR 427.467,13 )
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 22.887.003,67 18.164.850,07 davon aus Steuern 

davon gegen Gesellschafter EUR 320.763,31 (Vorjahr: EUR 298.163,94 )
EUR 22.282.670,43 (Vorjahr: EUR 17.922.986,16 ) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 353.271,13 257.631,94 EUR 2.118,14 (Vorjahr: EUR 2.601,22 )
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
EUR 225.000,00 (Vorjahr: EUR 140.000,00 ) 10.374.063,74 21.058.845,20

23.798.794,80 18.862.023,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, D. Rechnungsabgrenzungsposten 441.306,79 283.776,97

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.681,97 53.976,90

28.709.859,10 36.878.067,67

C. Rechnungsabgrenzungsposten 262.017,10 110.278,98

 47.733.490,09 55.894.968,19 47.733.490,09 55.894.968,19

Der Unterschiedsbetrag gem. § 253 Abs. 6 HGB beträgt EUR 85.011,00 (Vorjahr: EUR 88.033,00).

Amtsgericht Osnabrück HRB 211897
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Anlage 2

CLAAS E-Systems GmbH, Dissen am Teutoburger Wald
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

2021 Vorjahr
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 85.301.694,06 64.615.354,33
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse

erbrachten Leistungen -57.895.065,13 -46.547.120,14

3. Bruttoergebnis vom Umsatz 27.406.628,93 18.068.234,19

4. Vertriebskosten -2.687.188,94 -2.850.515,93
5. Allgemeine Verwaltungskosten -3.024.890,90 -2.507.728,40
6. Forschungs- und Entwicklungskosten -20.480.156,69 -17.716.558,22
7. Sonstige betriebliche Erträge 2.220.306,23 871.143,06

davon Erträge aus der Währungsumrechnung 
EUR 113,54 (Vorjahr: EUR 5.925,22 )

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.395.755,36 -748.024,97
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 
EUR 6.826,47 (Vorjahr: EUR 4.283,54 )

9. Betriebliches Ergebnis 2.038.943,27 -4.883.450,27

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 152,95 394,75
davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 152,95 (Vorjahr: EUR 394,75 )

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -15.978,47 -19.595,34
davon an verbundene Unternehmen 
EUR 259,39 (Vorjahr: EUR 3.653,25 )
davon Aufwendungen aus der Abzinsung
EUR 13.770,00 (Vorjahr: EUR 13.568,00 )

-15.825,52 -19.200,59

12. Ergebnis vor Steuern 2.023.117,75 -4.902.650,86

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -23.511,58 -15.111,76
darin enthaltene Aufwendungen aus Weiterbelastungen:
EUR 23.511,58 (Vorjahr: EUR 15.111,76 )

14. Ergebnis nach Steuern 1.999.606,17 -4.917.762,62

15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrag abgeführter Gewinn -1.999.606,17 4.917.762,62

16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00

Dissen, 24. November 2021

Geschäftsführung

Dr.-Ing. Carsten Hoff Stephan Vormbrock
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CLAAS E-Systems GmbH, Dissen am Teutoburger Wald 
Rechtliche Verhältnisse 
 
 

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen 

Die CLAAS E-Systems GmbH ist im Handelsregister vom Amtsgericht Osnabrück unter 
HRB Nr. 211897 eingetragen. Ein Handelsregisterauszug vom 5. Oktober 2021 mit 
letzter Eintragung vom 31. Juli 2019 lag uns vor. 

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 4. Mai 1998, mit letzter Änderung 
vom 24. Juli 2018. 

 

Gegenstand des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb 
von Kommunikationstechnologiesystemen, Lenksystemen, Datenmanagementlösun-
gen, Automatisierungssystemen, Technologiearchitekturen und Elektronikkompo-
nenten, vornehmlich für Landmaschinen. Zudem ist Gegenstand des Unternehmens 
die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Präzisionslandwirtschafts-
technologien und Agrarsoftware sowie die Erbringung von Agrardienstleistungen. 
Weiterhin ist Gegenstand der Gesellschaft der Erwerb und die Verwaltung von 
Beteiligungen wie auch die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäfts-
führung solcher Gesellschaften, die den vorgenannten Geschäftsgegenstand haben. 

 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober des Jahres und endet am 30. September des 
folgenden Jahres. 

 

Stammkapital 

Das Stammkapital ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die CLAAS KGaA. 
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Beirat 

Die Gesellschaft hat als Aufsichtsgremium einen Beirat eingerichtet, der unter 
anderem über zustimmungspflichtige Geschäfte entscheidet. Der Beirat der CES setzt 
sich gemäß Gesellschafterbeschluss vom 1. Oktober 2021 wie folgt zusammen: 

Herr Dr. Thomas Barrelmeyer 
Herr Sven Bauer (ab 1. Oktober 2021) 
Herr Thomas Böck (Vorsitzender) 
Herr Thomas Gerling   
Herr Dr.-Ing. Carsten Hoff 
Herr Dr. Thomas Lorf (bis 30. September 2021) 
Herr Klaus-Theo Reimann (ab 1. Oktober 2021) 
Herr Jan-Wilhelm Verhorst (ab 1. Oktober 2021) 
Herr Stephan Vormbrock 
Herr Bernfried Wenning (bis 30. September 2021) 
 
 

Geschäftsführung und Vertretung 

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen: 

Herr Dr.-Ing. Carsten Hoff 
Herr Stephan Vormbrock 
 

Zur Vertretung der Gesellschaft sind jeweils zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich 
oder ein Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen befugt. 

Zu Prokuristen der Gesellschaft ist im Berichtsjahr folgende Person bestellt: 

Herr Stefan Belda 
Herr Dr. Emmanuel Siregar 

 

 

 

 

 



  Anlage 3 

21-005818 3/4 

Gesellschafterbeschlüsse 

In der Gesellschafterversammlung am 14. Dezember 2020 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst:  

• Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2020 

• Der Verlust vor Ergebnisabführung von EUR 4.917.762,62 wird aufgrund eines 
Ergebnisabführungsvertrages von der CLAAS KGaA ausgeglichen  

• Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019/2020 

• Wahl der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020/2021 

Durch Beschluss vom 21. September 2021 hat die Gesellschafterin dem Verzicht auf 
die Aufstellung eines Anhangs und eines Lageberichts sowie der Einreichung des 
Jahresabschlusses zum Bundesanzeiger gemäß § 264 Abs. 3 HGB für das am 
30. September 2020 endende Geschäftsjahr zugestimmt. 

 

2. Wesentliche Verträge 

Ergebnisabführungsvertrag 

Die Gesellschaft hat mit der CLAAS KGaA am 31. Januar 2017 einen Ergebnis-
abführungsvertrag geschlossen. Nach dem Vertrag ist die CES dazu verpflichtet, ihren 
gesamten Gewinn an die CLAAS KGaA abzuführen, die ihrerseits die während der 
Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbeträge auszugleichen hat. Der Ergebnis-
abführungsvertrag wurde zuletzt am 19. Juni 2019 geändert. 

Die Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen der CES und den anderen CLAAS 
Gesellschaften sind durch gesonderte Verträge geregelt.  
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3. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der CLAAS Kommanditgesellschaft auf 
Aktien mbH, Harsewinkel, einbezogen. Die CLAAS KGaA ist im Handelsregister vom 
Amtsgericht Gütersloh unter der HRB Nr. 3027 eingetragen. Die Offenlegung des 
Konzernabschlusses erfolgt im Bundesanzeiger. 

 

4. Steuerliche Verhältnisse 

Es besteht eine umsatz-, gewerbe- und körperschaftsteuerliche Organschaft mit der 
CLAAS KGaA.  

Die letzte abgeschlossene steuerliche Außenprüfung der CLAAS KGaA sowie deren 
Organgesellschaften umfasst die Wirtschaftsjahre 2017/2018 sowie 2018/2019. 
Finale Prüfungsberichte liegen noch nicht vor, die Steuerbescheide unter Berücksich-
tigung der Betriebsprüfungsergebnisse sowie unter Aufhebung des Vorbehalts der 
Nachprüfung sind noch nicht ergangen. Die Ergebnisse der steuerlichen Außenprüfung 
wurden bereits in dem Jahresabschluss erfasst.  

Die Steuererklärungen sind für die Veranlagungszeiträume bis 2019/2020 einschließ-
lich beim zuständigen Finanzamt eingereicht. Die Steuererklärungen für das Jahr 
2019/2020 berücksichtigen die Ergebnisse/Folgewirkungen der steuerlichen Außen-
prüfung für den Veranlagungszeitraum 2018/2019. 



 

   

Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbeson-
dere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. 
Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher 
Prüfungsfeststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige 
Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch 
spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur 
Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unternehmens-
internen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegt unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vorlie-
genden Rechnungslegung einschließlich der „Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. 

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entschei-
dungen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestim-
mungsgemäße Zwecke zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verant-
wortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit 
dem Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder 
ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsbe-
richts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestäti-
gungsvermerks eintretender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 
keine gesetzliche Verpflichtung besteht.  

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat ei-
genverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für 
seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungs-
handlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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